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Jagdrecht 

Einschränkungen der Jagd 
im' Natursch'iltzgebiet 

Mit der Frage, ob und in weI
chem Umfange seitens der Jagd
und der für den Naturschutz zu
ständigen Behörden die Jagd
ausübung in einem Naturschutz
gebiet· eingeschränkt werden 
kann, oeschäftigte sich jetzt der 
VGH Mannheim (Urteil vom 
4.6.1992, Az. 5 S 1110/91, abge
druckt in Natur und Recht, Ver
lag Paul Parey, 1993, Heft 3, S. 
136 ff.). 

Der Kläger, der Jagdpächter 
ist, wandte sich gegen eine Na
turschutzverordnung für ein Na
turschutzgebiet in seinem 
Jagdrevier, in der es u. a. heißt, 
daß 
- keine Fütterungs- und Kirr
plätze errichtet, 
- keine Wildäcker angelegt und 
- im engeren Schutzzonenbe-
reich keine Fallen aufgestellt 
werden dürften sowie . . , 
- die Jagdausübung schonend in 
Übereinstimmung mit dem 
Schutzzweck und unter Berück
sichtigung wertvoller Pflanzen
standorte zu erfolgen habe. 

Das Urteil enthält folgende 
Grundsätze: 
1. Wenn 22 Abs. 1 UagdG BW 
die untere Jagdbehörde ermäch
tigt, die Jagdausübung in Natur
schutzgebieten zu regeln, so um
faßt die Ermächtigung die Rege
lung der Fallenjagd, nicht aber 
die Anlage von Wildäckern, von 
Fütterungs- und Kirrplätzen, 
wenngleich diese Befugnisse 
Teile des Jagdrechts sind. 
2. Wenn ein Naturschutzgesetz 
für den Erlaß von Naturschutz
verordnungen den Verord
nungsgeber ermächtigt, wie im 
vorliegenden Falle, hinsichtlich 
der Jagd, der Fischerei und des 
Pflanzenschutzes besondere 
Schutzvorschriften zu treffen, 
begründet dies auch die Befug
nis, Beschränkungen anzuord
nen. Insofern besteht eine Zu
ständigkeitskonkurrenz zwi
schen Jagdbehörde und Natur
schutzbehörde, die für diesen 
Fall das Gericht· offenlassen 
konnte. 
3. Eine zulässige Inhaltsbestim
mung des Eigentums, zu dem 
auch das Jagdrecht gehört, ver
langt unter Beachtung individu-
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eller bestandsgeschützter Positi
on eine abwägende Beurteilung 
der Belange der Allgemeinheit, 
des Naturschutzes und der pri
vaten Interessen des einzelnen 
nach Maßgabe des Verhältnis
mäßigkeitsgrundsaizes. 
4. Die Anlage von Fütterungs
plätzen und Kirrungen sind we
gen der damit verbundenen Eu
trophierung und Trittbelastun
gen in Naturschutzgebieten zum 
Schutze von auf Nährstoffarmut 
und Flachgründigkeit angewie
senen seltenen Pflanzengemein
schaften unzulässig. Dasselbe 
gilt für die Anlegung von 
Wildäckern, weil sich die Natur , 
dort, anders als etwa beim 
Brachliegen des Ackers, nicht 
unbeeinflußt entwickeln kann. 
5. Wenn die Jagdausübung als 
solche erlaubt bleibt und die Be
schränkungen lediglich mit de
nen vergleichbar sind, die für die 
Besucher dieses Naturschutzge
bietes (hinsichtlich des Betre
tungsrechtes und der Erholung 
in der Natur) gelten, wird die 
Jagdausübung nicht unverhält
nismäßig eingeschränkt. 
6. Auch die Fangjagd kann in ei
nem Gebiet, das besonders tritt
empfindlich ist, wegen der mit 
der Fangjagd verbundenen stän
digen Kontrolle unzulässig sein. 

In diesem Zusammenhang 
hebt das Gericht hervor, daß die 
Fangjagd lediglich im Bereich 
der engeren Schutzzone des Na
turschutzgebietes (etwa 15 ha) 
untersagt wurde und damit nur 
ein Teil des Jagdbezirkes und ein 
Teil des Jagdausübungsrechtes 
beeinträchtigt wurde. Es handelt 
sich hier um eine Schutzzone, für 
die der Allgemeinheit nach der 
SchutzVO das Betreten 
grundsätzlich verboten ist. 
Wenn hier lediglich die Fangjagd 
untersagt wird, die Jagd im übri
gen aber weiter ausgeübt wer
den kann, ist dem Abwägungs
gebot (siehe oben Nr. 3 und 5) 
entsprochen. Dem Jagdpächter 
muß entgegengehalten werden, 
daß er der Fangjagd, sofern sie 
erforderlich ist, im R~hmen der 
Hegeverpflichtung, etwä beim 
Auftreten von Seuchen, nach
kommen kann, indem Fallen 

Man muß kein Prophet sein, wenn man behauptet, daS die Jagd in 
schutzgebieten auch künltig die Gerichte beschähigen wird 

außerhalb des Bereiches der en
geren Schutzzone gestellt wer
den. G.R. 

* 
In einem Parallelverfahren zu 
dem vorzitierten Urteil hat der 
5. Sen~t des VGH Mannheim 
sich auch mit dem Verbot von 
Jagdkanzeln und Hochsitzen be
schäftigt (VGH Mannheim, Ur
teil vom 4. 6. 1992, Az. 5 S 
1111/92, siehe Natur und Recht, 
Verlag Paul Parey, 1993, Heft 3, 
S. 138). In den Urteilsbegrün-
dungen heißt es: lo 

Ebenfalls nicht zu beanstan
den sei die Regelung in der Na
turschutzverordnung, wonach 
sich die Behörde die Genehmi
gung der Errichtung von Jagd-

. 'kanzeln und Hochsitzen vorbe
halte. Im Rahmen des Genehmi
gungsverfahrens sollte geprüft 
werden, ob die beabsichtigte Er
richtung mit dem Schutzzweck 
der Naturschutzverordnung im 
Einzelfall zu vereinbaren sei. 
Auch hier kommt das Gericht zu 
dem Ergebnis, daß die in der 

Schutzverordnung 
jagdlichen Beschränkungen zu 
Erre\chung des Schutzzwecket 
erforderlich seien und den Alt 
forderungen des Abwägungsgo 
botes genügten. Die Interesse! 
der Jagdberechtigten würde. 
nicht unangemessen zugunste. 
des Naturschutzes zurück go 
setzt. Denn die Jagdausübuni 
bleibe ihnen gestattet, und dil 
ihnen auferlegten Beschränkun 
gen seien mit denen vergleic~ 
bar, die für die Naturschutzgo 
biet-Besucher gelten. So sei et 
wa Spaziergängern oder Wande
rern verboten, die markierte! 
Wege zu verlassen. Es sei also je
dermann zum Zwecke des Na· 
turschutzes auch erhebliche Be> 
schränkung auferlegt. 

Die beiden vorzitierten Ent· 
scheidungen sind insofern be
merkenswert, als sie folgendes 
deutlich machen: 
- Jagdausübung in Naturschutz· 
gebieten darf und muß nicbt 
grundSätzlich verboten werden. 
- Der Verordnungsgeber det 
Naturschutzverordnung muß im 
Rahmen des Abwägungsgebo-



tes prüfen, ob Einschränkungen 
der Jagdausübung zur Errei
chung des Schutzzweckes erfor
derlich sind. Er muß also in der 
Verordnung den Schutzzweck 
ßinreichend klar definieren. 
- Im Rahmen des Abwägungs
gebotes muß in bezug auf den 
Schutzzweck geprüft werden, ob 
die Einschränkungen des Jagd
ausübungsrechtes zur Errei
chung dieses Schutzzweckes er
forderlich sind. Ferner muß im 
Rahmen des Abwägungsgebo
tes geprüft werden, ob sich die 
Einschränkungen mit den Ein
schränkungen vergleichen las
sen, die sonstigen Nutzern, ins
besondere den Erholungssu
chenden wie Wanderern und 
Spaziergängern, gemacht wer
den. 

Jeder Jäger wird Verständnis 
dafür haben, daß Nährstoffein
trag durch die Anlage von Fütte
rungen oder Kirrungen in einem 
Naturschutzgebiet, in dem wert
volle 'll"ockenrasenflächen .sind, 
nicht sein darf. Er wird Ver
ständnis dafür haben, daß ein 
seltenes und schönes Land
schaftsbild nicht verbaut werden 
darf durch eine häßlIche große 
Kanzel, zumal wenn eine einfa
che Ansitzleiter aus Naturhöl
zern oder ein AnsitzschiJ.m glei
che Zwecke erreichen könnten. 

Er wird Verständnis dafür ha
ben, daß er nicht einen Fangstieg 
durch ein <1ebiet errichten darf, 
das andere niemals betreten 
dürfen, zum einen wegen der zU 
erwartenden Trittschäden, zum 
anderen wegen der Wirkung in 
der Öffentlichkeit, wenn vor den 
Augen-der auf die Wege ange
wiesenen oder ganz aus dem Na
turschutzgebiet herausgehalte
nen Spaziergänger der Jäger le
diglich zum Zwecke der Fallen
kontrolle regelmäßig das Gebiet 
beträte. 

Vor dem Hintergrund solcher 
Erwägungen sind die beiden 
vorzitierten Entscheidungen ein 
gutes Signal. Sie zeigen nämlich 
auf, daß es Grenzen innerhalb 
der Reviere an den Linien der 
Naturschutzverordnungen nicht 
geben muß. Und dies ist das Be
merkenswerte dieser Entschei
dungen. Denn unsere Reviere 
sind ohnehin vom hegerischen 
Gesichtspunkt her recht klein 
gekammert. Der Revierinhaber 
stößt aufgrund der Mindest
größen, wie sie für genossen
schaftliche und Eigenjagdbezir
ke vorgeschrieben sind, schon 
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rasch an seine Jagdgrenze. Hinzu 
kommen zahlreiche Grenzen 
durch befriedete Bezirke, durch 
jagdlich aus Sicherheitsgründen 
nicht nutzbare Flächen. In den 
relativ unberührten Teilen der 
Reviere nun durch Schutzver
ordnungen, z. B. für Natur
schutzgebiete, noch wieder 
Grenzen zu ziehen, würde zu ei
ner solchen Zerstückelung 
fUhren, daß ordnungsgemäße 
Jagdausübung und Hege nicht 
mehr möglich sind und die Re
vierinhaber schon alleine wegen 
des Betretens auf der EinzeI
wie auf der Gesellschaftsjagd 
ständig Gefahr laufen, rechts
widrig zu handeln. Die vorzitier
ten Urteile zeigen nun auf, daß 
es zu einem solchen grundsätzli
chen "Hinauswurf' der Jäger 
aus Naturschutzgebieten nicht 
kommen muß, daß vielmehr bei 
sachgerechter Abwägung zwi
schen Schutzzweck und denkba
rem Eingriff ein hinreichender 
Spielraum für die sinnvolle Jagd

westhanges mit seiner seltenen 
Fauna und Flora, genüge dieser 
Vorschrift nicht; sie sei zu unbe
stimmt. An den gesetzlichen 
Schutzzweck-Tatbeständen ha
be sich di~ Bestimmung des we
sentlichen Schutzzweckes in der 
Naturschutzverordnung, wie 
dies in 21 Abs. 2 Satz 1 Natur
schutzgesetz gefordert ist, zu ori
entieren. In 21 Abs. 1 Natur
schutzgesetz heißt es, daß Ge
biete, in denen in besonderem 
Maße der Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit 
und ihren Teilen erstens aus wis
senschaftlichen, ökologischen, 
naturgeschichtlichen, landes
kundlichen oder kulturellen 
Gründen, zweitens zur Erhal
tung von Lebensgemeinschaft 
oder Lebensstätten bestimmter 
Tier- und Pflanzenllrten oder 
drittens wegen der Vielfalt, Ei
genart oder Schönheit ihrer na
turhaften Ausstattung erforder
lich ist, durch Rechtsverordnung 

Jagdrecht 

zu Naturschutzgebieten erklärt 
werden können. So sind also ab
strakt die möglichen Schutz
zwecke einer Naturschutzver
ordnung umschrieben, der we
sentliche Schutzzweck hat aus 
diesen Kategorien in sachbezo
gener Einzeldefinition hinsicht
lich der unter Naturschutz zu 
stellenden Grundstücke den 
Zweck der Naturschutzverord
nung zu konkretisieren, und dar
auf wiederum haben die Ein
schränkungen der bisherigen 
Nutzung sich aufzubauen. 

Beim Erlaß neuer Natur
schutzverordnungen sollte 
rechtzeitig die Jägerschaft betei
ligt werden, so daß sie, wie ande
re Interessengruppen, einerseits 
Vorschläge für einen geeigneten 
Schutz machen, andererseits 
überflüssige Einschränkungen 
vermeiden, innerhalb ihrer Mit
gliederschaft . aber auch für die 
notwendigen Schutzmaßnah
men werben kann. G.H. 

ausübung verbleiben kann. r---------------------------
Der Vorteil solcher Regelun

gen liegt auch darin, daß der Jä
ger nicht zwangsläufig auf die 
Seite derjenigen gedrängt wer
den muß, die sich zum Schluß 
mit grundsätzlichen Erwägun
gen gegen den Naturschutz wen
den, obwohl der Jäger einer der 
ersten sein müßte, der für die 
Herausnahme von Gebieten aus 
intensiver menschlicher Nut
zung zugunsten einer relativ un
beeinflußten Entwicklung der 
Natur und zum Schutze seltener 
Arten eintritt. 

Vor diesem Hintergrund sei 
noch hingewiesen auf einen 
Normenkontrollbeschluß des 
VGH Mannheim vom 7. 8. 1992 
zum Erfordernis der Bestimmt
heit der Angabe des wesentli
chen Schutzzweckes in einer Na
turschutzverordnung (VGH 
Mannheim, Az. 5 S 251/91, Na
tur und Recht, Verlag Paul Pa
rey, 1993, Heft 3, S.139 f.). 

Dort sagt das Gericht folgen
des: Die angegriffene Natur
schutzVO ist wegen Verstoßes 
gegen 21 Abs. 2 NaturschutzG 
tingültig. Danach sind in der 
RechtsVO der Schutzgegen
stand, der wesentliche 
Schutzzweck und die dazu erfor
derlichen Verbote sowie die 
Schutz- und Pflegernaßnahmen 
zu bestimmen (Satz 1). Eine 
Schutzzweckbestimmung itt· tier 
Formulierung, es gehe um die 
Erhaltung des trockenen Süd-
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